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1 EINLEITUNG 

Das Baugesetzbuch sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass für die Belange des 
Umweltschutzes im Rahmen der Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne nach § 
1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der die vor-
aussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gaben im Rahmen des Ver-
fahrensschrittes nach § 4 (1) BauGB Hinweise auf Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4. Die Ergebnisse dieser Umweltprüfung werden im 
nachfolgenden Umweltbericht gemäß der gesetzlichen Anlage nach § 2a S.2 in Ver-
bindung mit § 2 Abs. 4 BauGB festgehalten und bewertet.  

1.1 Kurzdarstellung der Planungsinhalte und Planungsziele  

Erfordernis der Planauf-

stellung 

Die im Planbereich in den 1970er Jahren als „Experimen-
tierfeld“ erstellte Bebauung ist teilweise in einem baulichen 
Zustand, der dringend eine Modernisierung erfordert. Aus 
planungsrechtlicher Sicht jedoch besteht derzeit kein Bau-
recht, so dass selbst kleinere bauliche Veränderungen 
ausgeschlossen sind. Ziel der Planung ist die planungs-
rechtliche Sicherung einer städtebaulich verträglichen 
Bebauung.  

Die Konzeption für eine Bebauung orientiert sich daher 
weitestgehend an der Bestands- und Umgebungsbebau-
ung. Der Bebauungsplan ist als Angebotsplanung für mög-
liche künftige bauliche Änderungen auf den Grundstücken 
im Geltungsbereich zu sehen. Er setzt einen Rahmen für 
die künftige Bebauung.  

Art der baulichen 

Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet (WA)  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO. 

Es wird insbesondere aufgrund der Bestandsnutzung da-
rauf hingewiesen, dass gemäß §13 BauNVO auch Räume 
für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger zulässig sind.  

Angaben zum Standort Das Plangebiet liegt am südlichen Ende der Goethestraße 
am südlichen Ortsrand von Neckartenzlingen, und umfasst 
die bebauten Grundstücke Goethestraße 44 und 46 sowie 
die Verkehrsfläche der Wendeplatte am Ende der Goethe-
straße.  

Das Plangebiet wird insgesamt durch den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes begrenzt. 

Die Fläche des Geltungsbereichs beträgt ca. 0,34 ha. 

Bestehende Bebauung Die im Planbereich bestehende Bebauung wurde in den 
Jahren 1975/1976 als experimentelle Bebauung genehmigt. 
Auf dem Grundstück Goethestraße 44 wurde zuletzt im 
Jahr 1997 eine Erweiterung genehmigt. Die Bebauung hat 
Bestandsschutz. 
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Es bestehen in Bezug auf die derzeitige Bebauung und 
Nutzung der Grundstücke verschiedene gegenseitige pri-
vatrechtliche Regelungen, die unabhängig vom Planungs-
recht insbesondere bei einer Änderung der Bestandsbe-
bauung zu beachten sind. Es handelt sich hierbei um Re-
gelungen zu Einfriedigungen, Überbauungen, zur Betre-
tung, zum Unterhalt baulicher Anlagen sowie zu privaten 
Ver- und Entsorgungsleitungen. 

Maß der baulichen Nut-

zung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ), die max. Zahl der Vollgeschosse 
und die Festsetzung von Gebäudehöhen. Im Zusammen-
hang mit den überbaubaren Grundstücksflächen ist damit 
die maximale äußere Gebäudehülle definiert. Die Festset-
zung der Grundflächenzahl mit 0,4 entspricht der Ober-
grenze nach BauNVO für Allgemeine Wohngebiete. 

Erschließung, Ruhender 

Verkehr 

Die Erschließung erfolgt ausgehend von der bestehenden 
Wendeplatte in der Goethestraße und ist bereits im Be-
stand gesichert. Die Parkierung ist aufgrund der bestehen-
den Hanglage entlang der bestehenden Wendeplatte vor-
gesehen. Hierzu werden Flächen für Carports und offene 
Stellplätze ausgewiesen. 

Ver- und Entsorgung, 

Entwässerung 

Die bestehende Bebauung wird bislang im Mischsystem 
entwässert. Da eine getrennte Regenwasserableitung nicht 
sinnvoll zu realisieren ist, wird weiterhin von einer Misch-
entwässerung ausgegangen. Durch die Festsetzung einer 
Dachbegrünung für Flach- und Pultdächer kann der Abfluss 
des Regenwassers reduziert werden. 

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist somit gesichert. 

Altlasten Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich die Altabla-
gerung „Rotenbach“. Es handelt sich um ein Auffüllgelände 
der 1960er Jahren. Es sind ergänzende Untersuchungen 
hinsichtlich des Wirkungspfades Mensch bezüglich Depo-
niegas und eventueller Belastungen des Oberbodens vor-
gesehen. 

Umfang des Vorhabens 

und Angaben zum Be-

darf an Grund und Bo-

den 

 
Geplante Nutzung 

Flächengröße im 

Bebauungsplan (m²) 

Verkehrsflächen einschließlich 

Verkehrsgrün 
785 

Allgemeines Wohngebiet  1.450 

Grünflächen / Gartenflächen 1.225 

Gesamtfläche Geltungsbereich 

Bebauungsplan 
3.460 
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2 UMWELTSCHUTZZIELE AUS ÜBERGEORDNETEN FACHGESETZEN UND 
FACHPLANUNGEN UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze 
formuliert, die im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der relevanten Schutzgüter Be-
rücksichtigung finden müssen (siehe nachfolgende Tabelle). Insbesondere im Rah-
men der Bewertung sind vor allem solche Ausprägungen und Strukturen auf der ein-
zelnen Schutzgutebene hervorzuheben, die im Sinne des jeweiligen Fachgesetzes 
eine besondere Rolle als Funktionsträger übernehmen. Deren Funktionsfähigkeit ist 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielaussagen zu schützen, zu erhalten und 
gegebenenfalls weiterzuentwickeln. 

 
Folgende Zielaussagen der Fachgesetze und Fachpläne sind im vorliegenden Plan-
fall relevant:  
 

Ziele des Umweltschutzes 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch Baugesetzbuch 

 

Berücksichtigung der Belange des Umwelt-
schutzes sowie der Freizeit und Erholung bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne, insbesondere die 
Vermeidung von Emissionen. 

 Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. 
Verordnungen TA 
Lärm 1998 DIN 18005 

 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, 
des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre 
sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vor-
beugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-
sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche sowie deren Vorsorge.  

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhält-
nisse für die Bevölkerung ist ein ausreichen-der 
Schallschutz notwendig, dessen Verringerung 
insbesondere am Entstehungsort, aber auch 
durch städtebauliche Maßnahmen in Form von 
Lärmvorsorge und –minderung bewirkt werden 
soll. 

 Bundesnaturschutz-
gesetz 

Zur Sicherung der Lebensgrundlagen wird auch 
die Erholung in Natur und Landschaft heraus-
gestellt. 

Tiere und 
Pflanzen 

 

 

 

Bundesnaturschutz-
gesetz / Naturschutz-
gesetz Baden-
Württemberg 

 

 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eige-
nen Wertes und als Lebensgrundlagen des 
Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzu-
stellen, dass  
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, 

 die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

 die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich 
ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
der Erholungswert von Natur und Land-
schaft 

auf Dauer gesichert sind. 

Des Weiteren sind die Belange des Arten- und 
Biotopschutzes zu berücksichtigen.  

 Baugesetzbuch 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind ins-
besondere die Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere 

 die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie der 
Landschaft und die biologische Vielfalt so-
wie 

 die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in 
seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 
nach Bundesnaturschutz-gesetz) zu berück-
sichtigen. 

 FFH-RL 

 

Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild leben-
den Tiere und Pflanzen. 

 VogelSchRL Schutz und Erhaltung sämtlicher wild lebender, 
heimischer Vogelarten und ihrer Lebensräume. 

Boden Bundesbodenschutz-
gesetz inkl. Bundes-
boden-
schutzverordnung 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele des BBodSchG sind 

 der langfristige Schutz des Bodens hinsicht-
lich seiner Funktionen im Naturhaushalt, 
insbesondere als 

- Lebensgrundlage und –raum für Men-
 schen, Tiere, Pflanzen 

- Bestandteil des Naturhaushaltes mit 
 seinen Wasser- und Nährstoffkreis-
 läufen,  

- Ausgleichsmedium für stoffliche Ein-
 wirkungen (Grundwasserschutz), 

- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 

- Standorte für Rohstofflagerstätten, für 
 land- und forstwirtschaftliche sowie 
 siedlungsbezogene und öffentliche 
 Nutzungen, 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

 

 

 

 

 

 der Schutz des Bodens vor schädlichen 
Bodenveränderungen,  

 Vorsorgereglungen gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen, 

 die Förderung der Sanierung schädlicher 
Bodenveränderungen und Altlasten sowie 
dadurch verursachter Gewässerverun-
reinigungen. 

 Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund 
und Boden durch Widernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung 
zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme 
von Böden. Außerdem dürfen landwirtschaftlich, 
als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte 
Flächen nur im notwendigen Ausmaß für andere 
Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
Zusätzliche Anforderungen entstehen des Weite-
ren durch die Kennzeichnungspflicht für erheblich 
mit umweltgefährdenden Stoffen belastete 
Böden. 

Wasser  Wasserhaushalts-
gesetz 

 

 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum 
Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung 
vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökolo-
gischen Funktionen. 

 Landeswassergesetz 
Baden-Württemberg 
inkl. Verordnungen  

 

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der 
Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 
und die sparsame Verwendung des Wassers 
sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 
Wohl der Allgemeinheit. 

 Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umwelt-
schutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
sowie Berücksichtigung von wirtschaftlichen 
Belangen bei den Regelungen zur Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung. 

Luft Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. Ver-
ordnungen 

 

 

 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, 
des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre so-
wie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vor-
beugung hinsichtlich des Entstehens von Immis-
sionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strah-
len und ähnliche Erscheinungen). 

 TA Luft 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen sowie deren Vorsorge zur 
Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die 
gesamte Umwelt.  
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

 Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umwelt-
schutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne. 

Klima Naturschutzgesetz 
Baden-Württemberg  

 

Schutz, Pflege, Gestaltung und Entwicklung von 
Natur und Landschaft zur Sicherung der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebens-
grundlage des Menschen und Grundlage für 
seine Erholung (vgl. § 1 NatSchG BW). 

 Baugesetzbuch Berücksichtigung der „Verantwortung für den 
Klimaschutz“ sowie Darstellung klimaschutz-
relevanter Instrumente. 

Landschaft Bundesnaturschutz-
gesetz / Naturschutz-
gesetz Baden-
Württemberg  

 

 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wieder-
herstellung der Landschaft aufgrund ihres eige-
nen Wertes und als Lebensgrundlage des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
werts von Natur und Landschaft. 

 Baugesetzbuch Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Land-
schaftsbildes im Rahmen der Bauleit-planung. 
Berücksichtigung der Belange des Um-welt-
schutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne und 
Anwendung der naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen bei Eingriffen in das Land-
schaftsbild. 

Kultur- und 
Sachgüter 

Baugesetzbuch 

 

 

Schutz von Kultur- und Sachgütern im Rahmen 
der Orts- und Landschaftsbilderhaltung und -ent-
wicklung. Berücksichtigung der Belange des 
Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne. 

 Bundesnaturschutz-
gesetz 

Erhaltung historischer Kulturlandschaften und –
landschaftsteile von besonders charakteristischer 
Eigenart, sowie der Umgebung geschützter oder 
schützenswerter Kultur, Bau- und Bodendenk-
mälern, sofern dies für die Erhaltung und Schön-
heit des Denkmals erforderlich ist. 

 



Gemeinde Neckartenzlingen  Seite 9 von 32 
Bebauungsplan „Rotenbach II Erweiterung – Teil II der Begründung: Umweltbericht 

 

 

Stand: 20.09.2016   

Regionalplan / Landschaftsrahmenplan Region Stuttgart. 

 
Abb.: Ausschnitt aus dem Regionalplan des Verbands Region Stuttgart 
 
Für das Plangebiet selbst werden keine Aussagen getroffen. 
Südlich des Plangebiets ist zwischen den Gemarkungen Neckartenzlingen und 
Bempflingen eine Grünzäsur ausgewiesen ((VRG), PS 3.1.2 (Z)): „Die in der Raum-
nutzungskarte gebietsscharf festgelegten Grünzäsuren sind vorgesehen als die be-
siedelten Bereiche gliedernde Freiräume. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind 
in den Grünzäsuren ausgeschlossen, soweit sie mit der gliedernden oder ökologi-
schen Funktion der Grünzäsuren nicht zu vereinbaren sind (Vorranggebiet zugunsten 
von Freiräumen).“ 
In östlicher Richtung schließen an den Ortsrand ein Regionaler Grünzug sowie ein 
Landschaftsschutzgebiet an. Im Osten verläuft die Bundesstraße B 312 als Straße für 
den großräumigen Verkehr. 
 
Flächennutzungsplan (FNP) 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche ausgewiesen. Das Entwicklungsgebot ist bei der Festsetzung im 
Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet eingehalten. 

 
Abb.: Unmaßstäblicher Auszug aus dem Flächennutzungsplan des GVV Neckartenzlingen 
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Bebauungspläne 

Für den Planbereich liegt bislang kein Bebauungsplan vor. Er ist daher planungs-
rechtlich als Außenbereich zu betrachten.  

Die im Planbereich bestehende Bebauung wurde in den Jahren 1975/1976 als expe-
rimentelle Bebauung genehmigt. Auf dem Grundstück Goethestraße 44 wurde zuletzt 
im Jahr 1997 eine Erweiterung genehmigt. Die Bebauung hat Bestandsschutz. 
 
Nordwestlich des Planbereiches gilt der Bebauungsplan „Rotenbach II“, rechtskräftig 
seit 16.06.1972. 
 
 
Schutzgebiete sowie geschützte Biotope nach Naturschutzgesetz Baden-
Württemberg. 

 
Abb.: Schutzgebiete. Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW. 
 
Im Plangebiet selbst sind keine Naturschutzgebiete, Naturdenkmale bzw. geschütz-
ten Biotope nach NatSchG BW ausgewiesen. Nordöstlich des Plangebietes ist ent-
lang der B 312 ein nach § 33 NatSchG BW geschützter Biotop erfasst. Im Bereich 
des Neckars sind ein Überschwemmungsgebiet bzw. nach § 33 NatSchG geschützte 
Biotopflächen ausgewiesen. 
 
Anderweitige Fachpläne aus den Bereichen Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrecht betreffen das Plangebiet nicht konkret. 
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Aus der nachfolgenden Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art und 
Weise, wie diese hier dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhalten, 
dass die Ziele der Fachgesetze einen bewertungsrelevanten Rahmen rein inhaltlicher 
Art darstellen, während die Zielvorgaben der Fachpläne über diesen inhaltlichen As-
pekt hinaus auch konkrete räumlich zu berücksichtigende Vorgaben geben, z.B. 
Plansätze Regionalplan, Darstellungen FNP/LP.  
 
Damit stellen die gesetzlichen und fachplanerischen Ziele innerhalb der Umwelt-
prüfung den Maßstab dar, welche Umweltauswirkungen in die Abwägung eingestellt 
werden müssen. 
 
Nach der Ziffer 1b der Anlage 1 zum BauGB soll in der Einleitung des Umweltberichts 
auch die Art, wie die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, dar-
gestellt werden. Diese Art ergibt sich aus der Beschreibung und Bewertung der ermit-
telten Umweltauswirkungen im nachfolgenden Hauptteil des Umweltberichts.  
 

3 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG DES UMWELTZUSTANDES 
UND DER UMWELTMERKMALE NACH § 1, ABS. 6, NR. 7 BAUGB UND 
BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand 
werden nachfolgend für das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die beson-
dere Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen 
und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen zu 
geben. Anschließend wird die mit der Planung versehene Veränderung des Umwelt-
zustandes, die im Zuge der Umweltprüfung als erforderlich bestimmt wurden, doku-
mentiert und bewertet.  

 

3.1 Schutzgut Mensch 

Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Ge-
sundheit bzw. ihr Wohlbefinden zu subsumieren (siehe auch gesetzliche Ziele, Kapi-
tel 2). Zur Wahrung dieser Daseinsgrundfunktionen der ortsansässigen Bevölkerung 
sind insbesondere als Schutzziele das Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten 
zu nennen. Daraus abgeleitet sind zu berücksichtigen:  
 
 die Wohn- und Wohnumfeldfunktion,  

 die Erholungsfunktion.  

 

Bestand (s. auch Anlage I) 

Das Plangebiet am südlichen Ortsrand von Neckartenzlingen ist geprägt durch die 
Bestandsbebauung, die in den Jahren 1975/1976 als experimentelle Bebauung ge-
nehmigt wurde. Im nördlichen Teil erfolgt die Erschließung mit Wendeplatte, Stellplät-
zen / Carports und kleinen Grünflächen mit Ziervegetation. Im östlichen / nordöstli-
chen Teil sind an die Gartenbereiche anschließend Gehölzflächen vorhanden, die als 
Gebüsch bzw. als waldartiger Gehölzbestand ausgebildet sind und ortsbildprägend 
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sind. Die Freiflächen um die vorhandenen Gebäude und der südliche Teil des Plan-
gebietes sind durch gestaltete Gartenflächen geprägt. 
 
Südlich / westlich des Plangebiets besteht Anschluss an den Geh- und Radweg, der 
zwischen Neckartenzlingen und Bempflingen verläuft und auch Anschluss nach 
Norden (Altdorf) hat.  

 
Abb.: Auszug aus der digitalen Freizeitkarte „Baden-Württemberg – Unser Land 
erleben“. Landesvermessungsamt Baden-Württemberg. 
 
Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich die Altablagerung „Rotenbach“. Es 
handelt sich um ein Auffüllgelände der 1960er Jahren im Bereich eines ehemaligen 
Steinbruchs. Es liegt eine historische und orientierende Untersuchung aus dem Jahr 
1991 mit Bericht vom 23.08.1991 vor. Es wird von der früheren Ablagerung von 
Haus- und Gewerbemüll ausgegangen. Diese Ablagerungen wurden durch Erdauf-
füllungen abgedeckt. Hinsichtlich des Wirkungspfades Mensch wurde festgestellt, 
dass Ausgasungen insbesondere durch einen bestehenden Entwässerungskanal 
nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Im weiteren Verfahren sind daher 
ergänzende Untersuchungen hinsichtlich des Wirkungspfades Mensch bezüglich 
Deponiegas und eventueller Belastungen des Oberbodens vorgesehen. 
 

Schalltechnische Untersuchung – Ermittlung der Geräuscheinwirkungen des 
Straßenverkehrs (W&W Bauphysik GbR (04/2016) 

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Neckartenzlingen zwischen der 
Bundesstraße B 312 und der Landesstraße L 1208b (Metzinger Straße) am Ende der 
Goethestraße, die als Erschließungsstraße der Wohngebäude zwischen den o.g. 
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Straßen verläuft. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die im Plan-
gebiet zu erwartenden Schallimmissionen des Straßenverkehrs (B 312 und L 1208 B) 
rechnerisch ermittelt und beurteilt. Für die möglichen Festsetzungen im Bebauungs-
plan werden die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 /3/ für die ungehinderte Schall-
ausbreitung im Plangebiet, d.h. ohne Bebauung im Plangebiet "Rotenbach II Erwei-
terung", sowie die Beurteilungspegel und die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109/4/ 
als Grundlage für die Planung von passiven Schallschutzmaß-nahmen ermittelt. 
 
Bewertung 
Das Plangebiet ist aufgrund der Bestandsbebauung vor allem von Bedeutung als 
Wohn- und Naherholungsfläche für die Bewohner. Vorbelastungen sind durch die 
vorhandene Altablagerung bzw. Immissionsbelastungen durch Verkehr gegeben. 
 
Schalltechnische Untersuchung 
Aufgrund der örtlichen Situation sind mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans "Rotenbach II Erweiterung" mit vertret-
baren Lärmschutzhöhen keine wirksamen Geräuschminderungen für die Wohnbe-
bauung erreichbar. Hierzu müssten Lärmschutzmaßnahmen unmittelbar an den rele-
vanten Straßen (B 312 und L 1208 B) mit ausreichender Bemessung (Länge je min-
destens 200 m) erstellt werden. Gemäß den Resultaten der Schalltechnischen Unter-
suchung kann im Bebauungsplan "Rotenbach II Erweiterung" auf die Festsetzung von 
passiven Schallschutzmaßnahmen nicht verzichtet werden. 
 
Auswirkungen 
A. Baubedingte Auswirkungen 
Während der Realisierung wird es während der Bauphase und nach der Realisierung 
im Umfeld zu einer Zunahme von Immissionen (gas- und staubförmige Schadstoffe, 
Lärm durch Verkehr und Baumaßnahmen) kommen. Durch die Bautätigkeit kommt es 
zu einer Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsrandbildes.  
 
B. Anlagebedingte Auswirkungen 
Mit der Umwidmung des Plangebietes ist eine Veränderung des Ortsrandbildes ver-
bunden mit entsprechender Auswirkung auf die Erholungsqualität. Die Lärmeinwir-
kung durch den Straßenverkehr auf den benachbarten Straßen ist gegeben. 
 
Ergänzende Untersuchungen hinsichtlich des Wirkungspfades Mensch bezüglich 
Deponiegas und eventueller Belastungen des Oberbodens sind vorgesehen. 
 
Schalltechnische Untersuchung 
Für die Wohnbebauung im Bebauungsplan "Rotenbach II Erweiterung" müssen die 
Anforderungen der Lärmpegelbereiche II bis IV nach DIN 4109 /3/ beachtet werden. 
Die Dimensionierung der Außenbauteile muss durch die jeweiligen Objektplaner er-
folgen. Mit den baulichen Maßnahmen ist sicherzustellen, dass in den Aufenthalts-
räumen Innenschallpegel (Beurteilungspegel) von tags 35 dB(A) und nachts 30 
dB(A), in den Schlafräumen sollten tags 30 dB(A) nicht überschritten werden. § In 
/3b/ wird darauf hingewiesen, dass bei Außenlärmbelastungen von über 45 dB(A) un-
gestörter Schlaf bei Fenstern in Kippstellung häufig nicht mehr möglich ist. In Bezug 
auf die Schlafräume sollten daher schallgedämmte Lüftungseinrichtungen eingebaut 
werden. Diese Forderung wird mit Zu- und Abluftanlagen (z.B. mit Wärmerückgewin-
nung) sicher erfüllt. 
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C. Betriebsbedingte Auswirkungen 
Nach der Realisierung wird es im Umfeld zu einer Zunahme von Immissionen (gas- 
und staubförmige Schadstoffe, Lärm durch Verkehr) kommen.  
 
Schalltechnische Untersuchung 
Für die Wohnbebauung im Plangebiet sind passive Schallschutzmaßnahmen erfor-
derlich. Die Festlegung von Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 /3/ als Grundlage 
zur Bemessung des Schallschutzes der Außenbauteile (passiver Lärmschutz) erfolgt 
unter Abschnitt 4.3. 
 

 

3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bei den Tieren und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebens-
gemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume 
und –bedingungen im Vordergrund (siehe auch gesetzliche Ziele, Kapitel 2). Vor die-
sem Hintergrund sind insbesondere Lebensräume mit besonderen Funktionen für 
Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten zu sehen. Daraus abgeleitet 
sind zu berücksichtigen: 
 
 die Biotopfunktion, 
 die Biotopvernetzungsfunktion.  
 
Eine besondere Rolle spielen darüber hinaus besonders geschützte Gebiete, u. a. die 
potentiellen FFH- und Vogelschutz-Gebiete nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB sowie die biologische Vielfalt nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB im 
Sinne des oben genannten Schutzgedankens. 
 
Bestand und Bewertung (s. auch Anlage I) 
Das Plangebiet am südlichen Ortsrand von Neckartenzlingen ist geprägt durch die 
Bestandsbebauung, die in den Jahren 1975/1976 als experimentelle Bebauung ge-
nehmigt wurde. Im nördlichen Teil erfolgt die Erschließung mit Wendeplatte, Stellplät-
zen / Carports und kleinen Grünflächen mit Ziervegetation. Im östlichen / nordöstli-
chen Teil sind an die Gartenbereiche anschließend Gehölzflächen vorhanden, die als 
Gebüsch bzw. als waldartiger Gehölzbestand ausgebildet sind. Die Freiflächen um 
die vorhandenen Gebäude und der südliche Teil des Plangebietes sind durch gestal-
tete Gartenflächen geprägt. 

Die Bewertung des Eingriffes und des Ausgleiches wurde nach dem Verfahren „Be-
wertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensations-
bedarfs in der Eingriffsregelung“ vorgenommen. Die Abgrenzung für die Erarbeitung 
der Eingriffsregelung umfasst den nördlichen Teil des Plangebiets und basiert im süd-
lichen Teil auf der geplanten Baugrenze nach Süden. Da hier keine baulichen und 
gestalterischen Veränderungen geplant sind, wurde der südliche Bereich in der Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung zum Schutzgut Biotope und Arten nicht einbezogen. 
 
Schutzgebiete bzw. geschützte Biotope nach Naturschutzgesetz Baden-Württemberg 
sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
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„Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das Baugebiet Rotenbach II“ 
in Neckartenzlingen (INA Südwest – 07/2016) 

Am 14.5.2015 wurde zunächst eine Übersichtsbegehung zur Erfassung der Habi-
tatstrukturen im Plangebiet durchgeführt. Aus dieser Habitatpotenzialanalyse ergab 
sich die Notwendigkeit für vertiefende Untersuchungen der Artengruppen Vögel und 
Fledermäuse, wegen des Bestands eines Kleingewässers auf dem Gelände wurden 
auch Amphibienbeobachtungen berücksichtigt. Die zugehörigen Untersuchungen 
wurden zwischen April und Ende Juni 2016 durchgeführt. 
 
Das Gebiet ist geprägt von der bereits bestehenden Bebauung. Die Häuser der Goe-
thestraße 44 und 46 sind umgeben von Gärten, die direkt an den angrenzenden Wald 
anschließen. Die Häuser liegen in Hanglage und werden von der Gehölzvegetation 
der Gärten und des Waldes überragt. 
 
Bestand und Bewertung  
 
Vögel 
Im Plangebiet und im angrenzenden Kontaktlebensraum konnten 17 Vogelarten fest-
gestellt werden (Tab. 1), von denen 13 als Brutvögel eingestuft wurden. Alle nachge-
wiesenen Arten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich ge-
schützt. Bei den festgestellten Arten handelt es sich ausschließlich um ungefährdete, 
weit verbreitete Arten. 
 
Fledermäuse 
Während der beiden Detektorbegehungen wurden auf dem Gelände drei Arten nach-
gewiesen. Vor allen Dingen nutzten Zwergfledermäuse die Gärten beider Häuser, be-
sonders den Teich und Garten der Nr. 46, zur Jagd. Mit 104 Rufkontakten pro Stunde 
war die Aktivität zwischen 21:30 und 23:00 recht hoch. Soweit das beobachtet wer-
den konnte, flogen die Zwergfledermäuse von außen auf das Gelände. Außerdem 
wurde ein großer Abendsegler gehört, der das Gelände in größerer Höhe überflog. 
Eine Aufnahme wurde von der Wasserfledermaus gemacht, die den nordwestlichen 
Rand des Gartens der Nr. 44 zum Transferflug nutzte. Ein Ausflug aus den Gebäu-
den, oder den Fledermauskästen auf dem Gelände konnte nicht beobachtet werden. 
Auch eine regelmäßig genutzte Transferstrecke wurde nicht festgestellt. Mit drei wäh-
rend der beiden abendlichen Detektorbegehungen nachgewiesenen Arten weist der 
Eingriffsbereich ein für städtische Bereiche typisch relativ geringes Artenspektrum 
auf. 
 
Amphibien 
Die künstlich angelegten Kleingewässer auf beiden Grundstücken werden als Laich-
gewässer der nach BNatSchG besonders geschützten Arten Erdkröte und Grasfrosch 
genutzt.   
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Artenschutzrechtliche Bewertung 
Vögel 
TÖTUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 1 BNATSCHG 
Bei Eingriffen in die Gehölzbestände kann es zu Verstößen gegen das Tötungsverbot 
kommen. Diese lassen sich i.d.R. vermeiden, indem solche Eingriffe außerhalb der 
Brutzeit, also zwischen 1. Oktober und 28. Februar stattfinden. 
 
STÖRUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 2 BNATSCHG 
Erhebliche Störungen der häufigen gehölzbrütenden Vogelarten können ausge-
schlossen werden, da keine erheblichen Rückwirkungen auf deren lokale Populatio-
nen (Bezugsraum zur Abgrenzung ist der Naturraum Mittleres Albvorland) zu erwar-
ten sind. 
 
BESCHÄDIGUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 3 BNATSCHG 
Das Entfernen von Gehölzbeständen, die ausschließlich häufigen Gehölzbrütern als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen, ist grundsätzlich nicht als verbotsrelevant im 
Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG einzustufen. Die Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 ist weiterhin erfüllt, 
weil eine zeitlich vorgezogene Entwicklung auf Landschaftsebene in den letzten Jah-
ren stetig zu einem steigenden Gehölzbestand geführt hat. 
 
Fledermäuse 
TÖTUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 1 BNATSCHG 
Da Einzelquartiere an den Gebäuden oder in den Fledermauskästen nicht ausge-
schlossen werden können, kann es bei Eingriffen in den Gebäude- und Gehölzbe-
stand zu Verstößen gegen das Tötungsverbot kommen. Diese lassen sich i.d.R. ver-
meiden, indem solche Eingriffe außerhalb der Zeit der Jungenaufzucht, also zwischen 
1. Oktober und 28. Februar stattfinden. 
 
STÖRUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 2 BNATSCHG 
Verstöße gegen das Störungsverbot sind nicht zu erwarten. 
 
BESCHÄDIGUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 3 BNATSCHG 
Der Verlust möglicher Einzelquartiere der Zwergfledermaus bei Eingriffen in den Ge-
bäude- oder Gehölzbestand (Fledermauskästen) ist nicht als verbotsrelevant im Sin-
ne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG einzustufen. Die Zwergfledermaus verfügt übli-
cherweise über ein großes Netzwerk solcher Einzelquartiere. Die Funktion der be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 wird auch 
ohne vorgezogene Maßnahme weiterhin erfüllt. Die Gärten haben insbesondere auf-
grund der Kleingewässer eine gewisse Bedeutung als Jagdhabitat für die Zwergfle-
dermaus. Da sich mit Erms und Neckar in geringer Distanz weitere Gewässer befin-
den, ist hier aber nicht von einem essentiellen Habitatbestandteil auszugehen, so 
dass ein Verlust keine negativen Auswirkungen auf die umliegenden Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten mit sich bringt. 
 
Amphibien 
Die als Laichgewässer von Erdkröte und Grasfrosch genutzten Kleingewässer sind 
nach Möglichkeit zu erhalten. Andernfalls ist für Ersatz zu sorgen. 
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Auswirkungen 
A. Baubedingte Auswirkungen 
Vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Baufeld und -straßen, baubedingt 
temporär erhöhte Lärm-, Schadstoff- und Staubbelastung, akustische und visuelle 
Störreize sowie Erschütterungen. Erhebliche Auswirkungen können sich durch 
Baustelleneinrichtung, -lagerflächen ergeben, sofern keine Schutzmaßnahmen vorge-
sehen werden. 
 
B. Anlagebedingte Auswirkungen 
Im Plangebiet kommt es durch die Umsetzung der Planung zu einem überwiegenden 
Verlust der vorhandenen Biotoptypen. Eine exakte Ermittlung des Eingriffs und des 
erforderlichen Ausgleiches erfolgte nach dem Verfahren „Bewertung der Biotoptypen 
Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsre-
gelung“ und ist in der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zum Schutzgut Biotope und 
Arten dokumentiert.  
 
C. Betriebsbedingte Auswirkungen 
Durch ein geringfügig erhöhtes Verkehrsaufkommen kann es im Umfeld zu einer Zu-
nahme von Immissionen (gas- und staubförmige Schadstoffe, Lärm durch erhöhtes 
Verkehrsaufkommen) kommen. 
 

3.3 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete  

Im Umfeld sind keine entsprechenden Gebiete vorhanden. 
 

3.4 Schutzgut Boden 

Geologie und Bodenaufbau 
Gemäß der geologischen Karte von Baden-Württemberg, M 1: 25 000, Blatt 7421 
Metzingen, liegt das Planungsgebiet im Übergangsbereich zwischen Stubensandstein 
(km 4) zu Knollenmergel (km 5).  
 
Bestand und Bewertung 

Der Boden nimmt aufgrund seiner zentralen Stellung im Naturhaushalt zahlreiche 
Leistungskomplexe wahr, die sich als folgende Funktionen beschreiben lassen:  

 Lebensraumfunktion (Boden als Grundlage für tierische und pflanzliche Orga-
nismen) 

 Produktionsfunktion (Boden als Produzent von Biomasse / natürliche Ertrags-
funktion)  

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
 Regelungs- und Speicherfunktion (Boden als Schutz und Puffer gegenüber 

Schadstoffen)  
 Landschaftsgeschichtliche Urkunde 
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Eine Bewertung des Eingriffes und des Ausgleiches für das Schutzgut Boden gemäß 
Leitfaden für Planungen und Gestattungen „Bewertung von Böden nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit“ der LUBW  - Heft 23 bzw. der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ – LUBW (2013) ist in Absprache mit 
dem Landratsamt Esslingen für das Plangebiet nicht erforderlich, da es sich um ein 
Auffüllgelände der 1960er Jahren im Bereich eines ehemaligen Steinbruchs mit 
Haus- und Gewerbemüll handelt. Diese Ablagerungen wurden durch Erdauffüllungen 
abgedeckt, weshalb keine natürlichen Bodenverhältnisse im Plangebiet vorhanden 
sind.  

 

Auswirkungen 
A. Baubedingte Auswirkungen 
Durch die (vorübergehende) Inanspruchnahme, z.B. durch Baustelleneinrichtung, La-
gerplätze etc. sind in den betroffenen Bereichen die Bodenfunktionen beeinträchtigt. 
Durch die Bautätigkeit bzw. Umlagerungsvorgänge kann es zu einer Veränderung der 
Bodenstruktur kommen. Weiterhin sind Beeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag 
möglich. 

B. Anlagebedingte Auswirkungen 
Im Planungsbereich kommt es durch die Umsetzung der Planung zu einer Versiege-
lung von Böden und damit zu einem Verlust von Bodenfunktionen wie z.B. Filter- und 
Pufferfunktion, Wasserspeicherung. Auch in den nicht versiegelten Bereichen können 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch Verdichtungen oder Umlagerungen 
auftreten. 
 
C. Betriebsbedingte Auswirkungen 
Durch Schadstoffimmissionen über Kfz-Verkehr, unsachgemäße Handhabung von 
Stoffen, Streusalze etc. besteht ein Risiko von Schadstoffeinträgen in den Boden.  
 

3.5 Schutzgut Wasser 

Beim Schutzgut Wasser sind die Teilbereiche Grundwasser und Oberflächenwasser 
zu unterscheiden. 

Grundwasser 
Das Grundwasser hat als Aufnahme- und Speichermedium für Niederschläge sowie 
als kontinuierlicher Wasserspender für Oberflächengewässer verschiedene Regu-
lationsfunktionen. Es hat als Standortparameter für die Bodenbildung und für be-
stimmte Pflanzen bzw. Biotope sowie als Habitatparameter für Tierarten zudem we-
sentliche Lebensraumfunktionen. Darüber hinaus hat das Schutzgut Wasser elemen-
tare Bedeutung für den Menschen, z.B. als Trinkwasser und ist an gesellschaftlichen 
Funktionen mittelbar beteiligt. 
 
Bestand / Bewertung Grundwasser 
Das Planungsgebiet ist in die hydrogeologische Einheit „Oberkeuper und oberer Mit-
telkeuper“ einzuordnen, die mittlere jährliche Grundwasserneubildung liegt bei 50-100 
mm / a. 

 

Im Planungsgebiet ist kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen. 
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Oberflächenwasser 
Oberflächengewässer übernehmen im Naturhaushalt eine Reihe wichtiger Regula-
tionsfunktionen. Dies umfasst unter anderem den Oberflächenabfluss von Nieder-
schlagswasser und biologische Abbaufunktionen im Rahmen der natürlichen Selbst-
reinigung. Aufgrund seiner vielfältigen Lebensraumfunktionen, die insbesondere im 
Fall von Fließgewässern auch Biotop- und Habitatverbundfunktionen umfassen, be-
stehen enge Beziehungen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen. 
 
Bestand und Bewertung Oberflächengewässer 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Oberflächengewässer vorhan-
den. 
 
Auswirkungen 
A. Baubedingte Auswirkungen Grundwasser / Oberflächenwasser 
Durch die (vorübergehende) Inanspruchnahme, z.B. durch Baustelleneinrichtung, La-
gerplätze etc. kann es zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung und einer 
Erhöhung des oberflächlichen Abflusses kommen. Bei Befahren bzw. Verdichtungen 
durch Fahrzeuge kann es zu einer Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushalts 
kommen. Weiterhin sind Beeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag z.B. bei Unfäl-
len möglich. 

 
B. Anlagebedingte Auswirkungen Grundwasser / Oberflächenwasser 
Durch die Bebauung wird infolge der Versiegelung der natürlichen Geländeoberfläche 
und der Ableitung des Niederschlagswassers von befestigten Oberflächen die natürli-
che Versickerung von Niederschlagswasser verringert und dadurch die Grundwas-
serneubildung im Baugebiet selbst eingeschränkt.  
 
C. Betriebsbedingte Auswirkungen Grundwasser / Oberflächenwasser 
Durch Schadstoffimmissionen über Kfz-Verkehr, unsachgemäße Handhabung von 
Stoffen, Streusalze etc. besteht ein Risiko von Schadstoffeinträgen in Grund- und 
Oberflächengewässer. 
 

3.6 Schutzgut Klima/Luft 

Ökosystemare Leistungen wie human-bioklimatische bzw. lufthygienische Austausch-
funktionen nutzen dem Menschen und werden ergänzt durch die generelle Bedeu-
tung von Luft und Klima für Gesundheit und Wohlbefinden. Hinzu kommen die Leis-
tungen für die Biomasseproduktion in Land- und Forstwirtschaft und natürlichen Öko-
systemen sowie die direkte Nutzung der Luft z.B. im Zuge von Verbrennungs- und 
Produktionsprozessen mit resultierenden Gefährdungsursachen für das Schutzgut 
Klima. Die klimatische Beschreibung und Bewertung eines Gebietes kann über die 
Definierung von Klimatopen erfolgen. Klimatope beschreiben Gebiete mit ähnlichen 
mikroklimatischen Ausprägungen. Diese unterscheiden sich vornehmlich nach dem 
thermischen Tagesgang, der vertikalen Rauigkeit, der topographischen Lage bzw. 
Exposition und vor allem nach der Art der realen Flächennutzung. Bewertet werden 
im Zusammenhang mit bestehender und geplanter Bebauung vor allem die klima- 
und lufthygienische Regenerationsfähigkeit sowie der Luftaustausch bei Belastungs-
situationen. 
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Bestand 

 
Abb.: Ausschnitt aus der Analysekarte „Klimaanalyse“ TK 7421 - Quelle: Klimaatlas 
Region Stuttgart 
 
Im Klimaatlas der Region Stuttgart liegt das Plangebiet im Übergangsbereich von ei-
nem Gartenstadt-Klimatop zu einem Grünanlagen-Klimatop. Gartenstadt-Klimatope 
haben geringen Einfluß auf Temperatur, Feuchte und Wind; Grünanlagen-Klimatope 
sind durch einen ausgeprägten Tagesgang von Temperatur und Feuchte gekenn-
zeichnet und sind als klimatische Ausgleichsfläche in der Bebauung von Bedeutung. 
Das Plangebiet hat die Funktion eines Kaltluftentstehungs- und –sammelgebiets und 
liegt im Randbereich einer Straße mit extremer Verkehrsbelastung. 
 
 
Bewertung 
Laut Klimaatlas der Region Stuttgart liegt das Plangebiet am Randbereich der als 
„Bebauter Bereich mit bedeutender klimarelevanter Funktion“ eingestuften Fläche, die 
eine erhebliche Empfindlichkeit gegenüber nutzungsverändernden Eingriffen auf-
weist. Die angrenzenden Freiflächen mit bedeutender Klimaaktivität werden als kli-
maaktive Freiflächen in direktem Bezug zum Siedlungsraum eingestuft, die eine hohe 
Empfindlichkeit gegenüber nutzungsändernden Eingriffen aufweisen. 
Der Planbereich ist durch Verkehrs- / Luft- und Lärmbelastung vorbelastet. 
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Abb.: Ausschnitt aus der Analysekarte „Planungshinweise“ TK 7421 
 – Quelle: Klimaatlas Region Stuttgart 

 

Auswirkungen 
A. Baubedingte Auswirkungen 
Die Schadstoff- und Staubemissionen durch Baubetrieb / Verkehr kommt es zu einer 
Beeinträchtigung der Luftqualität bzw. einer Erhöhung der lufthygienischen Belastung 
durch Staub und Abgase.  
 
B. Anlagebedingte Auswirkungen 
Durch die Überbauung kommt es zu einem Verlust der Freiflächen als Kaltluftproduk-
tionsflächen und durch zusätzliche Versiegelungen zu einem möglichen kleinräumi-
gen Temperaturanstieg und ggf. zu Auswirkungen auf die Luftzirkulation und Luftaus-
tauschverhältnisse.  
 
C. Betriebsbedingte Auswirkungen 
Betriebsbedingt kommt es zu Emissionen durch Hausbrand und zusätzlichem Kfz-
Verkehr.  
 

3.7 Schutzgut Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft beinhaltet neben dem Landschaftshaushalt die äußere, 
sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von Natur und Landschaft – das Landschafts-
bild. Der Begriff des Landschaftsbildes umfasst zum einen die ästhetischen Funktio-
nen von Natur und Landschaft, zum anderen die Erholungsfunktionen. Die Erlebnis-
qualität eines Erholungsraums setzt sich nicht nur aus landschaftsprägenden bzw. –
gliedernden Einzelelementen zusammen, sondern wird entscheidend durch die Ge-
samtheit des Erscheinungsbildes bestimmt. Für den Erholungssuchenden sind neben 
den erkennbaren landschaftsbildprägenden Strukturen und der Erholungsinfrastruktur 
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auch die außeroptischen Wahrnehmungen (Gerüche, Lärm) und das subjektive Emp-
finden und Erleben einer Landschaft von Bedeutung (z.B. Gefühl der Naturnähe, Un-
verwechselbarkeit der Landschaft, besondere Sinneseindrücke z.B. von Wasserge-
räuschen, Baumblüte etc.). 
 
Erholung und Landschaftsbild sind inhaltlich schwer zu trennen, daher werden Erho-
lungsaspekte teilweise auch beim Schutzgut Mensch abgehandelt.  
 
Bestand 
Das Plangebiet am südlichen Ortsrand von Neckartenzlingen ist geprägt durch die 
Bestandsbebauung, die in den Jahren 1975/1976 als experimentelle Bebauung ge-
nehmigt wurde. Im nördlichen Teil erfolgt die Erschließung mit Wendeplatte, Stellplät-
zen / Carports und kleinen Grünflächen mit Ziervegetation. Im östlichen / nordöstli-
chen Teil sind an die Gartenbereiche anschließend Gehölzflächen vorhanden, die als 
Gebüsch bzw. als waldartiger Gehölzbestand ausgebildet und ortsbildprägend sind. 
Die Freiflächen um die vorhandenen Gebäude und der südliche Teil des Plangebietes 
sind durch gestaltete Gartenflächen geprägt. 
 
Bewertung 
Durch die vorhandene Nutzung erfolgte eine anthropogene Überprägung der Flä-
chen. Eine Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild haben die vorhandenen Ge-
hölzstrukturen und Gartenflächen mit ihrer Funktion als Ortsrandeingrünung und 
Sichtschutz. 
 
 
Auswirkungen 
A. Baubedingte Auswirkungen 
Durch die Bautätigkeit kommt es zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes.  
 
B. Anlagebedingte Auswirkungen 
Durch die Bebauung verändert sich das Landschafts- und Ortsrandbild – aufgrund 
der vorhandenen anthropogenen Überprägung des Gebietes ist die Veränderung je-
doch nicht gravierend. Die vorhandenen Gehölz- und Gartenflächen werden weitest-
gehend erhalten. Die Festsetzung zur Ausrichtung baulicher Anlagen orientiert sich 
am Bestand und gewährleistet zkünftig eine hangparallele Gebäudeausrichtung.  
 
 

3.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet ist seit den 1970er Jahren eine Bestandsbebauung vorhanden. Im Be-
reich des Bebauungsplanes befindet sich die Altablagerung „Rotenbach“. Es handelt 
sich um ein Auffüllgelände der 1960er Jahren.   
 
Es bestehen keine Erkenntnisse, dass sich innerhalb des Plangebietes Bodendenk-
male oder sonstige besondere Kultur- und Sachgüter befinden oder außerhalb des 
Planungsgebietes beeinträchtigt werden.  
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3.9 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 
in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
gütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungs-
zusammenhänge zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente 
des Naturhaushaltes, die so genannten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen be-
treffen also ein stark vernetztes komplexes Wirkungsgefüge. 
 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Böden zwangsweise zu einem Verlust der 
Funktionen dieser Böden, wozu beispielsweise auch die Speicherung von Nieder-
schlagswasser zählt. Dadurch erhöht sich wiederum der Oberflächenwasserabfluss, 
während die Versickerung unterbunden wird. Auf diese Wechselwirkungen wurde bei 
den einzelnen Schutzgütern im Einzelnen eingegangen.  
 

3.10 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung (Nullvariante) 

Ohne die geplante Umnutzung würde der Bereich weiterhin der vorhandenen Nut-
zung unterliegen. Die Flächen würden weiterhin ihre ursprüngliche Funktion für die 
Schutzgüter Boden, Klima, Luft, Biotop- und Artenschutz sowie ihre Funktion als 
Naherholungsfläche erfüllen. 
 

4 GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND 
ZUM AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 

4.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nach-
teiligen Umweltauswirkungen 

Mit der Planung sind die bereits dargestellten voraussichtlich erheblichen Umwelt-
auswirkungen verbunden.  
 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Auf-
stellung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. 
Im Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
gem. § 1a Abs. 3 BauGB i.V. m. § 18 BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft durch geplante bauleitplanerische Entwicklungen zu beurteilen und 
Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Nicht 
unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind durch die planerische Konzeption zu 
unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung 
von Teilflächen soweit möglich innerhalb bzw. außerhalb des Gebietes durch geeig-
nete Maßnahmen auszugleichen. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum Schutz-
gut Biotope und Arten wurde erarbeitet und im Anhang dokumentiert. Die einzelnen 
Schritte der Vermeidung und Verringerung werden nachfolgend zusammengefasst 
dargestellt und anschließend durch die auf die jeweiligen betroffenen Schutzgüter be-
zogene Maßnahmenempfehlungen konkretisiert.  
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Schutzgüter Vermeidung Verringerung 

Schutzgut 
Mensch 

Passive Lärmschutzmaßnahmen 
(s. schalltechnisches Gutachten).  

Ergänzende Untersuchungen hin-
sichtlich des Wirkungspfades 
Mensch bezüglich Deponiegas. 

Begrünung des Baugebietes ge-
mäß den Festsetzungen im bau-
planungsrechtlichen Teil bzw. 
örtliche Bauvorschriften.  

 

Schutzgut 
Pflanzen und 
Tiere 

Erhaltung des vorhandenen Ge-
hölzbestands nach Darstellung im 
Bebauungsplan. 

Alle Gehölz- und Baumfällarbeiten 
sind entsprechend der Vorschriften 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
nur zwischen 01.Oktober und 
28.Februar durchzuführen. 

Verwendung von Natriumnieder-
druckdampflampen oder andere 
gemäß Stand der Technik insek-
tenverträgliche Leuchtmittel. 

 

Schutzgut 
Boden 

Anfallender Erdaushub (getrennt 
nach Oberboden- und Unterboden) 
hat nach Möglichkeit im Baugebiet 
zu verbleiben und ist dort wieder 
zu verwenden bzw. einzubauen.  

Bei Ausbau, Zwischenlagerung 
und Einbau von Ober- und Unter-
boden sind die Hinweise der 
Informationsschrift des Ministe-
riums für Umwelt und Verkehr 
Baden-Württemberg „Erhaltung 
fruchtbaren und kulturfähigen 
Bodens bei Flächeninanspruch-
nahme“ zu beachten. 

Unvermeidbare Belastungen des 
Bodens (Verdichtung, Vermi-
schung mit Fremdstoffen) sind 
nach Beendigung der Baumaßnah-
me zu beseitigen. Die Bauarbeiten 
sind so durchzuführen, dass eine 
Verschmutzung des Bodens aus-
geschlossen bleibt. 

Verhaltensregeln während des 
Baubetriebes (ordnungsgemäße 
Inspektion der Fahrzeuge, kontrol-
lierter Umgang mit gefährlichen 
Stoffen). 

Möglichst sparsame Verwendung 
von Streusalz auf den Straßen-
flächen. 

 

Stellplätze sind gem. B-plan mit 
wasserdurchlässigen Belägen 
auszubilden.  

Wasserundurchlässig befestigte 
Grundstücksflächen sind auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. 

Die nicht überbauten Flächen 
sind, sofern sie nicht als Geh-
flächen, Zufahrten oder sonstige 
Erschließungsanlagen genutzt 
werden, gärtnerisch anzulegen 
und zu unterhalten. 

Flachdächer und flach geneigte 
Dächer bis einschl. 15° Dachnei-
gung (Garagen / Carports) sind 
dauerhaft extensiv zu begrünen.  

Schutzgut 
Wasser 

Empfehlung zur Nutzung des 
Regenwassers zur Gartenbewäs-
serung und zur Nutzung als 
Brauchwasser. 

Verhaltensregeln während des 
Baubetriebes (ordnungsgemäße 

Stellplätze sind gem. B-plan mit 
wasserdurchlässigen Belägen 
auszubilden.  

Wasserundurchlässig befestigte 
Grundstücksflächen sind auf ein 
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Schutzgüter Vermeidung Verringerung 

Inspektion der Fahrzeuge, kontrol-
lierter Umgang mit gefährlichen 
Stoffen). 

Möglichst sparsame Verwendung 
von Streusalz auf den Straßen-
flächen. 

 

Mindestmaß zu beschränken. 

Die nicht überbauten Flächen 
sind, sofern sie nicht als Geh-
flächen, Zufahrten oder sonstige 
Erschließungsanlagen genutzt 
werden, gärtnerisch anzulegen 
und zu unterhalten. 

Begrünung des Baugebietes ge-
mäß den Festsetzungen im bau-
planungsrechtlichen Teil bzw. 
örtliche Bauvorschriften. 

Flachdächer und flach geneigte 
Dächer bis einschl. 15° Dachnei-
gung (Garagen / Carports) sind 
dauerhaft extensiv zu begrünen. 

Schutzgut 
Klima und Luft 

 Stellplätze sind gem. B-plan mit 
wasserdurchlässigen Belägen 
auszubilden.  

Wasserundurchlässig befestigte 
Grundstücksflächen sind auf ein 
Mindestmaß zu beschränken. 

Die nicht überbauten Flächen 
sind, sofern sie nicht als Geh-
flächen, Zufahrten oder sonstige 
Erschließungsanlagen genutzt 
werden, gärtnerisch anzulegen 
und zu unterhalten. 

Flachdächer und flach geneigte 
Dächer bis einschl. 15° Dachnei-
gung (Garagen / Carports) sind 
dauerhaft extensiv zu begrünen. 

Schutzgut 
Landschaft 

Erhaltung des vorhandenen Ge-
hölzbestands nach Darstellung im 
Bebauungsplan. 

Begrünung des Baugebietes ge-
mäß den Festsetzungen im bau-
planungsrechtlichen Teil bzw. ört-
liche Bauvorschriften.  

Schutzgut Kul-
tur und Sach-
güter 

Hinweis auf § 20 DSchG zum 
Fund von Kulturdenkmalen im Be-
bauungsplan. 

 

 

4.2 Voraussichtlich verbleibende erheblich nachteilige Umweltauswirkungen 

Bei Beachtung und Umsetzung der im Kapitel 4.1 genannten Maßnahmen und Hin-
weise zu Vermeidung und Verringerung vorhabensbedingter Umweltauswirkungen 
kann ein Teil der erheblichen Auswirkungen bereits vermieden bzw. verringert wer-
den. 
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Es verbleiben voraussichtlich die folgenden erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen:  

 Durch Versiegelung und Überbauung sind im Hinblick auf das Schutzgut Bio-
tope und Arten der Verlust von Biotoptypen betroffen, was aus naturschutz-
rechtlicher Sicht insgesamt als erhebliche Auswirkung anzusehen ist.   

 Durch die Versiegelung vermindert sich die Grundwasserneubildungsfläche 
als erheblich-nachteilige Auswirkung. 

 

4.3 Geplante Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswir-

kungen 

Zum Ausgleich der nicht vermeidbaren und bereits minimierten Eingriffe sind inner-
halb des Bebauungsplangebietes nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:  
   

4.2.1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 b BauGB (Pflanzbindung) 

 
Pflanzbindung 1: Erhaltung des vorhandenen Baumbestands gemäß Darstellung im 
Bebauungsplan. Bei Abgängigkeit ist ein Ersatz gemäß Pflanzenliste Kap. 4.2.2. vor-
zunehmen. 
 
 

 
4.2.2 Flächen für das Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 a in Verbindung mit Nr. 25 b BauGB 
 
Pflanzgebot 1 (Private Grundstücksfläche) 
Pro angefangene 500 qm überbauter Grundstücksfläche ist mindestens 1 heimischer, 
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten, die exakten 
Standorte werden im Rahmen der Objektplanung festgelegt (s. nachfolgende Pflan-
zenliste). 
 
Pflanzgebot 2 - optional 
Sofern baubedingt vorübergehende Beeinträchtigungen der vorhandenen Gehölzbe-
stände erfolgen, sind diese adäquat durch Pflanzung mit gebietsheimischen standort-
gerechten Gehölzen wiederherzustellen (s. nachfolgende Pflanzenliste). 
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Pflanzenliste: 
 
HECKENPFLANZUNG: 
Baumarten: Heister 2 x v. 100-150 cm (Anteil an der Gesamtstückzahl 5-10%) 
 
Acer campestre - Feldahorn 
Acer platanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Fagus sylvatica - Rotbuche 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Prunus avium  - Vogelkirsche 
Pyrus communis - Wildbirne 
Quercus robur  - Stieleiche 
 
Straucharten: Str. 2 x v. 100-120 cm bzw. Sol. 150-200 cm) 
 
Crataegus laevigata - Zweigriffliger Weißdorn 
Cornus sanguinea - Hartriegel 
Corylus avellana - Haselnuß 
Ligustrum vulgare - Liguster 
Prunus spinosa - Schlehe 
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 
Rosa arvensis  - Kriech-Rose 
Rosa canina  - Hundsrose 
Rosa rubiginosa - Weinrose 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 
 
 
Baumpflanzungen 
Laubgehölzhochstämme, Mindestqualität: Hochstämme 3-4 x v. aus extra weitem 
Stand, Stammumfang 18-20 cm. 
 
Empfehlung für Baumarten: 
Acer campestre  - Feldahorn  
Acer platanoides  - Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus  - Bergahorn 
Carpinus betulus  - Hainbuche 
Fraxinus excelsior  - Esche (derzeit eingeschränkt zu empfehlen) 
Prunus avium    - Vogelkirsche 
Quercus robur   - Stieleiche  
Tilia cordata    - Winterlinde 
 
 
Obsthochstämme; bei der Pflanzung von Obstbäumen sollen ausschließlich Hoch-
stämme (Kronenansatz > 180 cm) mit starkwüchsigen Unterlagen verwendet werden.  
 
Mindestqualität: Hochstämme 3 x v., Stammumfang 12-14 cm. 
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Empfohlene Sortenauswahl Apfelbäume, z.B. : 
- Berner Rosenapfel   - Bittenfelder 
- Bohnapfel    - Boskoop 
- Gehrers Rambour   - Gewürzluiken 
- Goldparmäne   - Grahams Jubiläumsapfel  
- Hauxapfel    - Jakob Fischer 
- Josef Musch    - Ontario 
 - Schöner aus Nordhausen  - Salemer Klosterapfel 
- Spätblühender Wintertaffetapfel - Teuringer Rambour 
 - Welschisner    - Gelber Berlepsch 
 
Sortenauswahl Birnbäume z.B.: 
- Gelbmöstler 
- Schweizer Wasserbirne 
- Oberösterreicher Weinbirne 
- Palmischbirne 
- Grüne Jagdbirne 
- Stuttgarter Geißhirtle 
 
Sortenauswahl Zwetschgen und Pflaumen z.B.: 
Hafer- oder Gebirgszwetschge 
Große Grüne Reneklode 
Nancy-Mirabelle 
Mirabelle aus Metz 
Hauszwetschge 
 
Kirschen z.B.:  
Große Schwarze Knorpel 
Büttners Rote Knorpelkirsche 
Glemser 
 
Walnuß 
 

5 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

5.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde auf fol-
gende Fachdaten zurückgegriffen, die im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts 
berücksichtigt wurden:  
 

 Auszug aus dem Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands 
Neckartenzlingen. 

 „Bebauungsplan „Rotenbach II Erweiterung“ in 72654 Neckartenzlingen. Schall-
technische Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, Ermittlung 
der Geräuscheinwirkungen des Straßenverkehrs“. W&W Bauphysik GbR, Leu-
tenbach – 04/2016. 

 Daten zu § 33 Biotopen, Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten, NA-
TURA 2000 Gebieten sowie Boden des Landkreises Esslingen. 

 Wasser- und Bodenatlas Baden-Württemberg 
 Geologische Karte 1:25000 von Baden-Württemberg, Erläuterungen zu Blatt 

7421 Metzingen. Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart (1981). 
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 Geowissenschaftliche Übersichtskarte Baden-Württemberg 
 Klimaatlas Region Stuttgart 
  „Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kom-

pensationsbedarfs in der Eingriffsregelung“, LUBW.  
 Leitfaden für Planungen und Gestattungen „Bewertung von Böden nach ihrer 

Leistungsfähigkeit“ der LUBW – Heft 23.  
 Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung“. LUBW (2013). 
 „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das Baugebiet Rotenbach II in 

Neckartenzlingen“. INA Südwest - Institut für Naturschutzfachplanungen 
(07/2016). 

 
Ansonsten sind keine Probleme bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten.  
 

5.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Durchführung der Umweltüberwa-

chung 

Nach § 4 c BauGB überwachen die Kommunen als Träger der Planungshoheit die er-
heblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitplanung 
eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig 
zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
Unter unvorhergesehenen Auswirkungen sind diejenigen Umweltauswirkungen zu 
verstehen, die nach Art und / oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung 
waren. Die Kommunen können dabei neben eigenen Überwachungsmaßnahmen 
insbesondere auch Informationen und Überwachungsmaßnahmen der Umwelt-
fachbehörden nutzen. 
 
Folgende Monitoring-Maßnahmen sind geplant:  
 
 Auswertung von Umweltinformationen aus Überwachungsmaßnahmen der zu-

ständigen Umweltfachbehörden, 
 Kenntnisnahme möglicher Informationen von sachkundigen Spezialisten.  
 Die Ausführung der Ausgleichsmaßnahmen wird durch die Kommune erstmalig 

ein Jahr nach Durchführung der Baumaßnahmen und erneut nach weiteren 3 
Jahren durch eine Ortsbesichtigung überprüft. 
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6 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Die im Planbereich in den 1970er Jahren als „Experimentierfeld“ erstellte Bebauung 
ist teilweise in einem baulichen Zustand, der dringend eine Modernisierung erfordert. 
Aus planungsrechtlicher Sicht jedoch besteht derzeit kein Baurecht. Ziel der Planung 
ist daher die planungsrechtliche Sicherung einer städtebaulich verträglichen Bebau-
ung als Angebotsplanung für mögliche künftige bauliche Änderungen auf den Grund-
stücken.  
 
Das Plangebiet liegt am südlichen Ende der Goethestraße am südlichen Ortsrand 
von Neckartenzlingen, und umfasst die bebauten Grundstücke Goethestraße 44 und 
46 sowie die Verkehrsfläche der Wendeplatte am Ende der Goethestraße. Das 
Plangebiet wird insgesamt durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes be-
grenzt. Die Fläche des Geltungsbereichs beträgt ca. 0,34 ha.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche ausgewiesen. Das Entwicklungsgebot ist bei der Festsetzung im 
Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet eingehalten. 

Im Plangebiet selbst sind keine Naturschutzgebiete, Naturdenkmale bzw. geschütz-
ten Biotope nach NatSchG BW ausgewiesen. Nordöstlich des Plangebietes ist ent-
lang der B 312 ein nach § 33 NatSchG BW geschützter Biotop erfasst. Im Bereich 
des Neckars sind ein Überschwemmungsgebiet bzw. nach § 33 NatSchG geschützte 
Biotopflächen ausgewiesen. 
 
Das Plangebiet am südlichen Ortsrand von Neckartenzlingen ist geprägt durch die 
Bestandsbebauung, die in den Jahren 1975/1976 als experimentelle Bebauung ge-
nehmigt wurde. Im nördlichen Teil erfolgt die Erschließung mit Wendeplatte, Stellplät-
zen / Carports und kleinen Grünflächen mit Ziervegetation. Im östlichen / nordöstli-
chen Teil sind an die Gartenbereiche anschließend Gehölzflächen vorhanden, die als 
Gebüsch bzw. als waldartiger Gehölzbestand ausgebildet und ortsbildprägend sind. 
Die Freiflächen um die vorhandenen Gebäude und der südliche Teil des Plangebietes 
sind durch gestaltete Gartenflächen geprägt.  
 
Schalltechnische Untersuchung – Ermittlung der Geräuscheinwirkungen des 
Straßenverkehrs (W&W Bauphysik GbR (04/2016) 

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Neckartenzlingen zwischen der Bun-
desstraße B 312 und der Landesstraße L 1208b (Metzinger Straße) am Ende der 
Goethestraße, die als Erschließungsstraße der Wohngebäude zwischen den o.g. 
Straßen verläuft. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die im Plan-
gebiet zu erwartenden Schallimmissionen des Straßenverkehrs (B 312 und L 1208 B) 
rechnerisch ermittelt und beurteilt. Gemäß den Resultaten der Schalltechnischen Un-
tersuchung kann im Bebauungsplan "Rotenbach II Erweiterung" auf die Festsetzung 
von passiven Schallschutzmaßnahmen nicht verzichtet werden. 
 
Die Bewertung des Eingriffes und des Ausgleiches wurde nach dem Verfahren „Be-
wertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensations-
bedarfs in der Eingriffsregelung“ vorgenommen. Die Abgrenzung für die Erarbeitung 
der Eingriffsregelung umfasst den nördlichen Teil des Plangebiets und basiert im süd-
lichen Teil auf der geplanten Baugrenze nach Süden. Da hier keine baulichen und 



Gemeinde Neckartenzlingen  Seite 31 von 32 
Bebauungsplan „Rotenbach II Erweiterung – Teil II der Begründung: Umweltbericht 

 

 

Stand: 20.09.2016   

gestalterischen Veränderungen geplant sind, wurde der südliche Bereich in der Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung zum Schutzgut Biotope und Arten nicht einbezogen. 
 
Eine „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)“ wurde für das Planungsgebiet 
erarbeitet (INA Südwest – 07/2016). Die Ergebnisse einschließlich Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen werden berücksichtigt. 

Eine Bewertung des Eingriffes und des Ausgleiches für das Schutzgut Boden gemäß 
Leitfaden für Planungen und Gestattungen „Bewertung von Böden nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit“ der LUBW  - Heft 23 bzw. der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ – LUBW (2013) ist in Absprache mit 
dem Landratsamt Esslingen für das Plangebiet nicht erforderlich, da es sich um ein 
Auffüllgelände der 1960er Jahren im Bereich eines ehemaligen Steinbruchs mit 
Haus- und Gewerbemüll handelt. Diese Ablagerungen wurden durch Erdauffüllungen 
abgedeckt, weshalb keine natürlichen Bodenverhältnisse im Plangebiet vorhanden 
sind.  

Im Klimaatlas der Region Stuttgart liegt das Plangebiet im Übergangsbereich von ei-
nem Gartenstadt-Klimatop zu einem Grünanlagen-Klimatop. Gartenstadt-Klimatope 
haben geringen Einfluß auf Temperatur, Feuchte und Wind; Grünanlagen-Klimatope 
sind durch einen ausgeprägten Tagesgang von Temperatur und Feuchte gekenn-
zeichnet und sind als klimatische Ausgleichsfläche in der Bebauung von Bedeutung. 
Das Plangebiet hat die Funktion eines Kaltluftentstehungs- und –sammelgebiets und 
liegt im Randbereich einer Straße mit extremer Verkehrsbelastung. Das Plangebiet 
liegt am Randbereich der als „Bebauter Bereich mit bedeutender klimarelevanter 
Funktion“ eingestuften Fläche, die eine erhebliche Empfindlichkeit gegenüber nut-
zungsverändernden Eingriffen aufweist. Die angrenzenden Freiflächen mit bedeuten-
der Klimaaktivität werden als klimaaktive Freiflächen in direktem Bezug zum Sied-
lungsraum eingestuft, die eine hohe Empfindlichkeit gegenüber nutzungsändernden 
Eingriffen aufweisen. Der Planbereich ist durch Verkehrs- / Luft- und Lärmbelastung 
vorbelastet. 
 
Bei baulicher Realisierung kommt es zu einem Verlust an Lebensraum für Fauna und 
Flora, die naturräumlichen Potenziale, das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion 
werden beeinträchtigt. Als erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 
BauGB, die durch die Bauleitplanung vorbereitet werden, ist der Verlust an Lebens-
raum für Flora und Fauna zu nennen.  
 

Durch Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen können die Eingriffe reduziert 
werden, z.B. 
 

 Erhaltung der vorhandenen Gehölzbestände nach Darstellung im Bebauungsplan. 

 Alle Gehölz- und Baumfällarbeiten sind entsprechend der Vorschriften des Bun-
desnaturschutzgesetzes nur zwischen 01.Oktober und 28.Februar durchzuführen. 

 Stellplätze sind gemäß B-plan mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden, 
wasserundurchlässig befestigte Grundstücksflächen sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. 
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 Begrünung des Baugebietes gemäß den Festsetzungen im bau-
planungsrechtlichen Teil bzw. örtliche Bauvorschriften unter besonderer Berück-
sichtigung der Ortsrandeingrünung und des Übergangs in die freie Landschaft.  

Als Maßnahmen zum Ausgleich der unvermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen 
sind Festsetzungen von Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Geltungs-
bereiches vorgesehen.  

 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Aus-
gleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die bauleitplanerische Ent-
wicklung sind keine verbleibenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen aus 
städtebaulicher, immissionsschutzrechtlicher und landschaftspflegerischer Sicht zu 
erwarten. 
 
Aichtal, 20.09.2016 

 

 
Ines Mändle, Dipl.-Ing.(FH) Landespflege, 
Freie Garten- und Landschaftsarchitektin 

Kommunale Umweltplanerin (TU Karlsruhe) 
Rosenstraße 47, 72631 Aichtal, Tel. 07127 / 960 232 
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Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung - Schutzgut Biotope und Arten

 

A. Ausgangszustand des Untersuchungsraumes

Code Nr. Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs Fläche Wert- Flächen- 
zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung (m²) stufe wert

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche:  Bestandsgebäude 660 1,0 660

60.21;60.10 Versiegelte Fläche - Carport. 145 1,0 145

60.21 Versiegelte Flächen 360 1,0 360

60.22 Gepflasterte Straße / Platz 100 1,0 100

60.23 Kiesfläche 125 2,0 250

60.50 Kleine Grünfläche (Ziervegetation- Sukzession) 40 6,0 240

60.60 Gartenflächen 820 6,0 4.920

44.12;35.11 Gebüsch unter ehemaligem Baumbestand,  z.T. nicht heimische Straucharten, nitrophytischer Krautsaum 95 12,0 1.140

45.10 Baumbestand - Aesculus hippocastanum1 189 6,0 1.134

33.80 Rasenfläche 175 6,0 1.050

Summe 2.520 9.999

Code Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs Fläche Wert- Flächen-

zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung (m²) stufe wert

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche: Allgemeines Wohngebiet, GRZ 0,4 1.008 1,0 1.008

60.60 Freifläche im WA - Gartenflächen 523 6,0 3.138

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche:  Garage mit extensiver Dachbegrünung 94 4,0 376

60.21 Versiegelte Flächen, z.T. Carport 562 1,0 562

60.22 Gepflasterte Straße / Platz 143 1,0 143

60.50 Kleine Grünfläche (Ziervegetation- Sukzession) 28 6,0 168

33.80 Rasenfläche 162 6,0 972

58.10 Pflanzbindung: Erhaltung des Baumes (Aesculus hippocastanum) 189 6,0 1.134

45.10 Pflanzgebot: Pflanzung von 2 Laubgehölzhochstämmen2  im Plangebiet 190 6,0 1.140

Summe 2.520 8.641

C. Bilanz (Gesamtflächenwert B - Gesamtflächenwert A) -1.358

Erläuterung 1: Für den Baumbestand wird flächenunabhängig ein Punktwert pro Baum ermittelt. Der Punktwert eines Baumes wird bei der Bestandsbewertung
ermittelt durch Multiplikation dessen Grundwerts mit seinem Stammumfang in Zentimetern. Die kursiven Werte in der Tabelle (Spalte Flächenanteil je Biotop- /
Nutzungstyp) werden deshalb nicht zum Flächenwert addiert - der Biotopwert wird zum Wert der Grundfläche hinzuaddiert.

Erläuterung 2: Für den Baumbestand wird flächenunabhängig ein Punktwert pro Baum ermittelt. Bei der Bewertung von Neupflanzungen wird der Planungswert
eines Baumes mit dem Stammumfang in Zentimetern multipliziert, der nach 25-jährigem Wachstum angenommen wird. Überschlägig wird ein Zuwachs des
Stammumfangs von 80 Zentimetern während dieser Zeit vorausgesetzt. Zu diesem Wert wird der Stammumfang zum Zeitpunkt der Pflanzung addiert.

B. Zustand des Untersuchungsraumes auf der Basis des Bebauungsplanvorentwurfs "Rotenbach II Erweiterung 
     (Goethestraße 44 und 46)"  vom Büro Melber&Metzger vom 13.06.2016

Planungsbüro Mändle, Rosenstraße 47, 72631 Aichtal 1 Stand 20.September 2016
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1 EINLEITUNG 
Die Gemeinde Neckartenzlingen beabsichtigt am südlichen Ortsrand im Bereich der bereits 

bebauten Grundstücke Goethestraße 44 und 46 einen Bebauungsplan aufzustellen (Abb. 1). 

Auf den Grundstücken wurde in den 1970er Jahren eine Bebauung genehmigt und erstellt; im 

Flächennutzungsplan sind die Grundstücke als Baufläche ausgewiesen. Da jedoch kein 

Bebauungsplan aufgestellt wurde, existiert kein Planungsrecht, so dass aus heutiger Sicht eine 

Erneuerung bzw. Erweiterung der Bebauung nicht möglich ist. Für die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes sind die gesetzlichen Regelungen zum speziellen Artenschutz und zur 

Umwelthaftung zu berücksichtigen und die Auswirkung des Vorhabens zu prüfen. Das Ergebnis 

dieser Überprüfung ist Gegenstand des vorliegenden Berichts. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes in Neckartenzlingen.  

  



saP Rotenbach II Neckartenzlingen  Seite | 5 

 INA SÜDWEST- Institut für Naturschutzfachplanungen 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
2.1 SPEZIELLER ARTENSCHUTZ 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

Grundsätzlich unterliegen alle besonders geschützten Arten diesen Zugriffsverboten. 

Gegenstand der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sind aber nur die Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie, Europäische Vogelarten und Arten, für die eine nationale 

Verantwortung besteht. Für andere besonders geschützten Arten greift i.d.R. § 44 Abs. 5 Satz 

5 BNatSchG1. Voraussetzung dafür ist, dass sie im Rahmen der Eingriffsregelung nach §§ 14 ff 

BNatSchG eine angemessene Berücksichtigung erfahren. Selbiges gilt für Aspekte der in der 

saP zu betrachtenden Arten, die nicht von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 erfasst 

sind (z.B. Nahrungshabitate) (Kratsch et al. 2011).  

2.2 UMWELTHAFTUNG 

Neben den Regelungen zum Speziellen Artenschutz ist auch die Verpflichtung zur Vermeidung 

von Umweltschäden nach § 2 Abs. 1 Buchst. a USchadG rechtlich relevant. Unter einem 

Umweltschaden ist gem. § 19 Abs. 1 BNatSchG jeder Schaden an Lebensräumen oder Arten 

zu verstehen, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung 

des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. Es liegt keine 

Schädigung vor, wenn die nachteiligen Auswirkungen zuvor ermittelt, berücksichtigt und 

genehmigt wurden. Betrachtet werden Arten des Art. 4 Abs. 22 oder Anhang I der Vogelschutz-

                                                
1 Eine Ausnahme stellen Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a BauGB dar. Da dort keine 
Umweltprüfung stattfindet müssen alle besonders geschützten Arten außerhalb der Eingriffsregelung 
abgearbeitet werden. 
2 In Baden-Württemberg vgl. LUBW (2006). 
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Richtlinie, Arten der Anhänge II und IV FFH-Richtlinie, Lebensräume der vorgenannten 

Vogelarten und der Arten des Anhang II FFH-Richtlinie, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie sowie FFH-Lebensraumtypen.  

Über das Umweltschadensgesetz erhalten zusätzlich zu den im Rahmen des speziellen 

Artenschutzes zu betrachtenden europäischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie auch die Arten des Anhang II FFH-Richtlinie sowie die FFH-Lebensraumtypen einen 

gesonderten rechtlichen Status, der ungeachtet ihres Vorkommens innerhalb oder außerhalb 

eines Natura 2000-Gebietes gilt. 

3 METHODEN 
Am 14.5.2015 wurde zunächst eine Übersichtsbegehung zur Erfassung der Habitatstrukturen 

im Plangebiet durchgeführt. Aus dieser Habitatpotenzialanalyse ergab sich die Notwendigkeit 

für vertiefende Untersuchungen der Artengruppen Vögel und Fledermäuse, wegen dem 

Bestand eines Kleingewässers auf dem Gelände wurden auch Amphibienbeobachtungen 

berücksichtig. Die zugehörigen Untersuchungen wurden zwischen April und Ende Juni 2016 

durchgeführt. 

Die Erfassung der Vögel erfolgte im Wesentlichen nach der Methode der Revierkartierung 

(SÜDBECK et al. 2005) bei reduziertem Begehungsaufwand (3 Termine zwischen Ende April und 

Ende Juni 2016). Von allen beobachteten Arten wurden Verhaltensmerkmale notiert. Nach 

Abschluss der Geländearbeiten erfolgte eine Statuseinstufung, die gegenüber SÜDBECK et al. 

(2005) dem reduzierten Begehungsaufwand angepasst wurde. 

Zur Erfassung der Fledermäuse wurden 2 Begehungen durchgeführt. Am 28.05.2016 erfolgte 

zunächst eine Übersichtsbegehung zur Lokalisierung fledermausrelevanter Habitatstrukturen. In 

den Abendstunden des 28.05. und des 22.06.2016 erfolgten im Vorhabensbereich jeweils 

Detektor-Begehungen (Batlogger M, Elekon) mit besonderem Augenmerk auf mögliche 

Ausflüge aus den Gebäuden.  
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4 ERGEBNISSE 
4.1 HABITATSTRUKTUREN 

Das Gebiet ist geprägt von der bereits bestehenden Bebauung. Die Häuser der Goethestraße 

44 und 46 sind umgeben von Gärten, die direkt an den angrenzenden Wald anschließen. Die 

Häuser liegen in Hanglage und werden von der Gehölzvegetation der Gärten und des Waldes 

überragt. Der Gebäudebestand ist dadurch optisch relativ unauffällig. 

Bei dem Wald handelt es sich um einen jungen Mischwald mit zahlreichen Baumarten, darunter 

Berg-Ahorn, Esche, Kirsche, Ulme, Birke, Fichte. Im Randbereich zur Goethestraße hin ist die 

Robinie auffällig häufig vertreten. In der Strauchschicht wachsen, Hasel, Feld-Ahorn, Rose und 

Hartriegel. Stellenweise ist die Naturverjüngung v.a. durch Berg-Ahorn sehr dicht. In der 

Krautschicht dominieren Stickstoffzeiger wie Giersch und Kletten-Labkraut.  

Die Gärten weisen eine hohe Zahl an Ziergehölzen auf. In den Gärten befinden sich künstlich 

angelegte Kleingewässer.  

4.2 VÖGEL 

Im Plangebiet und im angrenzenden Kontaktlebensraum konnten 17 Vogelarten festgestellt 

werden (Tab. 1), von denen 13 als Brutvögel eingestuft wurden. Alle nachgewiesenen Arten sind 

durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt. Von hervorgehobener 

artenschutzrechtlicher Relevanz sind die in der landes- oder bundesweiten Roten Liste (inkl. 

Vorwarnliste) aufgelisteten Arten, sowie Arten mit besonderer Schutzerfordernis nach Anhang 1 

sowie Art. 4 Abs. 2 VSRL. Bei den festgestellten Arten handelt es sich ausschließlich um 

ungefährdete, weit verbreitete Arten. 

Alle als Brutvogel eingestuften Arten, sowie Star und Rabenkrähe gehören zu den landesweit 

häufigen Gehölzbrütern (Trautner et al. 2015). Diese Arten legen ihr Nest ausschließlich oder 

häufig auf bzw. im Stamm-, Ast- oder Zweigbereich von Gehölzen an, sind in Baden-

Württemberg verbreitet, mäßig häufig bis sehr häufig und ungefährdet und weisen eine hohe 

Stetigkeit in verschiedenen Lebensraumtypen auf, soweit diese anteilsmäßig Gehölze enthalten. 

Die Stockente wurde als Nahrungsast auf dem Kleingewässer im Garten der Goethestraße 46 

beobachtet, wo sie von den Bewohnern gefüttert wird. Der Rotmilan wurde im Überflug ohne 

nähren Bezug zum Plangebiet festgestellt.  
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Art Status Rote 
Liste 

BNatSchG VSRL 

 BW D 
Amsel Turdus merula B * * b  
Blaumeise Parus caeruleus B * * b  
Buchfink Fringilla coelebs B * * b  
Buntspecht Dendrocopos major B * * b  
Elster Pica pica B * * b  
Kleiber Sitta europaea B * * b  
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B * * b  
Rabenkrähe Corvus corone N * * b  
Ringeltaube Columba palumbus B * * b  
Rotkehlchen Erithacus rubecula B * * b  
Rotmilan Milvus milvus Ü * * b  
Singdrossel Turdus philomelos B * * b  
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla B * * b  
Star Sturnus vulgars N * * b  
Stockente Anas platyrhynchos N * * b  
Zaunkönig Troglodytes troglodytes B * * b  
Zilpzalp Phylloscopus collybita B * * b  

Tab. 1:  Festgestellte Vogelarten im Plangebiet und im angrenzenden Kontaktlebensraum.  
Gilde: Z = Zweigbrüter, H = Höhlenbrüter, B = Bodenbrüter; Status: B = Brutvogel, N = 
Nahrgungsgast, Ü = Überflug; Rote Liste Baden-Württemberg (Hölzinger et al. 2007), 
Deutschland (Südbeck et al. 2007): 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = 
gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet; BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz): b = 
besonders geschützt, s = streng geschützt; VSRL (EU-Vogelschutzrichtlinie): Anh. I = 
Brutvogelarten für die in ganz Europa besondere Maßnahmen anzuwenden sind, Art. 4(2) = 
Zugvogelarten mit besonderem Schutzbedürfnis in Baden-Württemberg. 

4.3 FLEDERMÄUSE 

Das Gebäude Nr. 44 weist an der Westfassade eine Holzverkleidung auf, die potentiell als 

Fledermausquartier dienen kann (Abb. 2). Spuren einer Nutzung (Kotpellets, Fraßreste, Mumien 

oder Verfärbungen durch Urin oder Körperfett) ließen sich bei der Übersichtsbegehung jedoch 

nicht feststellen.  

Während der beiden Detektorbegehungen wurden auf dem Gelände drei Arten nachgewiesen 

(s. Tab. 2). Vor allen Dingen nutzten Zwergfledermäuse die Gärten beider Häuser, besonders 

den Teich und Garten der Nr. 46, zur Jagd. Mit 104 Rufkontakten pro Stunde war die Aktivität 

zwischen 21:30 und 23:00 recht hoch. Soweit das beobachtet werden konnte, flogen die 

Zwergfledermäuse von außen auf das Gelände. Außerdem wurde ein großer Abendsegler 

gehört, der das Gelände in größerer Höhe überflog. Eine Aufnahme wurde von der 

Wasserfledermaus gemacht, die den nordwestlichen Rand des Gartens der Nr. 44 zum 

Transferflug nutzte. 

Ein Ausflug aus den Gebäuden, oder den Fledermauskästen auf dem Gelände konnte nicht 

beobachtet werden. Auch eine regelmäßig genutzte Transferstrecke wurde nicht festgestellt. 
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Abb. 2: Holzverschalung an der Westseite der Goethestr. 44 mit Einschlupfmöglichkeit für Fledermäuse 

Art 
Rote Liste 

BNatSchG FFH 
BW D 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 * s IV 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 * s IV 
Großer Abendsegler Nyctalus noctula I V s IV 

Tab. 2:  Nachgewiesene Fledermausarten im Plangebiet. Rote Liste Baden-Württemberg (Braun und 
Dieterlen 2003), Deutschland (Meinig et al. 2009) 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet, I = gefährdete wandernde Tierart; 
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz): b = besonders geschützt, s = streng geschützt; FFH (EU-
FFH-Richtlinie): II = Anhang II, IV = Anhang IV.  

Mit drei während der beiden abendlichen Detektorbegehungen nachgewiesenen Arten weist der 

Eingriffsbereich ein für städtische Bereiche typisch relativ geringes Artenspektrum auf. 

Das Vorhandensein einer Wochenstubenkolonie im Untersuchungsbereich kann 

ausgeschlossen werden. Es ist nach der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht möglich, 

Einzelquartiere an den Gebäuden oder in den Fledermauskästen auszuschließen. Insbesondere 

aufgrund der Teiche, die sowohl Trinkwasser bieten, als auch für ein erhöhtes Insektenangebot 

sorgen, haben die Gärten des Gebäudekomplexes, besonders der Garten der Hausnummer 46, 

eine gewisse Bedeutung als Jagdhabitat für die Zwergfledermaus. 
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WASSERFLEDERMAUS (MYOTIS DAUBENTONII) 

Die Wasserfledermaus ist eng an gewässerreiche Biotope gebunden. Bevorzugt werden 

seichte, stehende, nährstoffreiche Gewässer und Flüsse mit ruhigen, langsam-fließenden 

Abschnitten bejagt. Dort fliegt sie nah über der Wasseroberfläche und greift ihre Beute mit 

Hinterfüssen und Schwanzflughaut von der Wasseroberfläche ab („trawling bat“). Einzelne Tiere 

können aber auch in Wäldern, Parks oder Streuobstwiesen jagen. Wochenstuben werden vor 

allem in Baumhöhlen und Fledermauskästen gebildet, aber auch (seltener) in Dehnungsfugen 

von Brücken oder in Gebäuden. Sommerquartiere in Baumhöhlen werden alle 2-5 Tage 

gewechselt. In Baden-Württemberg ist die Wasserfledermaus als gefährdete Art gelistet (Braun 

et al. 2003). 

GROßER ABENDSEGLER (NYCTALUS NOCTULA) 

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus die bevorzugt Spechtbruthöhlen 

bewohnt. Insekten erbeutet sie in sehr schnellem, geradlinigem Flug oft in Höhen von 10 – 50 

m, aber auch in mehreren 100 m Höhe. Bejagt werden nahezu alle Landschaftsformen, 

bevorzugt aber Gewässer und Auwälder. Im Sommer kommen in Baden-Württemberg 

hauptsächlich Männchen vor. Die Weibchen ziehen im Frühjahr zur Reproduktion in nordöstliche 

Richtung. Die meisten Fortpflanzungsgebiete liegen in Nordost- und dem nördlichen 

Mitteleuropa mit Schwerpunkt in Russland. Winter- und Paarungsgebiete liegen dagegen in 

Süd- und dem südlichen Mitteleuropa, auch in Baden-Württemberg. Männchen bleiben oft im 

Gebiet und „warten“ auf die Rückkehr der Weibchen im Spätsommer. In Baden-Württemberg 

ist der Große Abendsegler eine gefährdete wandernde Tierart, die besonders zur Zugzeit im 

Frühjahr und Spätsommer bzw. Herbst auftritt. 

ZWERGFLEDERMAUS (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

Zwergfledermäuse sind weitgehende Kulturfolger. Sommerquartiere und Wochenstuben werden 

fast ausschließlich in Spalträumen von Gebäuden, meist hinter Verkleidungen, in 

Zwischendächern oder Rollladenkästen bezogen. Die Jagdgebiete befinden sich 1-2 km vom 

Quartier entfernt über Gewässern, an Waldrändern, in Parks und Gärten und um 

Straßenlaternen. Die Zwergfledermaus wird in der Roten Liste der Säugetiere Baden-

Württembergs (Braun et al. 2003) als gefährdet eingestuft.  

4.4 AMPHIBIEN 

Die künstlich angelegten Kleingewässer auf beiden Grundstücken werden als Laichgewässer 

der nach BNatSchG besonders geschützten Arten Erdkröte und Grasfrosch genutzt.  
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5 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG 
5.1 VÖGEL 

TÖTUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 1 BNATSCHG 

Bei Eingriffen in die Gehölzbestände kann es zu Verstößen gegen das Tötungsverbot kommen. 

Diese lassen sich i.d.R. vermeiden, indem solche Eingriffe außerhalb der Brutzeit, also zwischen 

1. Oktober und 28. Februar stattfinden. 

STÖRUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 2 BNATSCHG 

Erhebliche Störungen der häufigen gehölzbrütenden Vogelarten können ausgeschlossen 

werden, da keine erheblichen Rückwirkungen auf deren lokale Populationen (Bezugsraum zur 

Abgrenzung ist der Naturraum Mittleres Albvorland) zu erwarten sind. 

BESCHÄDIGUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 3 BNATSCHG 

Das Entfernen von Gehölzbeständen, die ausschließlich häufigen Gehölzbrütern als 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen, ist grundsätzlich nicht als verbotsrelevant im Sinne des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG einzustufen. Die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2 ist weiterhin erfüllt, weil eine zeitlich vorgezogene 

Entwicklung auf Landschaftsebene in den letzten Jahren stetig zu einem steigenden 

Gehölzbestand geführt hat. Im Naturraum Mittleres Albvorland hat die gehölzbedeckte Fläche 

seit 2008 um 6,6 m²/ha zugenommen. (Trautner et al. 2015) 

5.2 FLEDERMÄUSE 

TÖTUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 1 BNATSCHG 

Da Einzelquartiere an den Gebäuden oder in den Fledermauskästen nicht ausgeschlossen 

werden können kann es bei Eingriffen in den Gebäude- und Gehölzbestand zu Verstößen gegen 

das Tötungsverbot kommen. Diese lassen sich i.d.R. vermeiden, indem solche Eingriffe 

außerhalb der Zeit der Jungenaufzucht, also zwischen 1. Oktober und 28. Februar stattfinden. 

STÖRUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 2 BNATSCHG 

Verstöße gegen das Störungsverbot sind nicht zu erwarten.  

BESCHÄDIGUNGSVERBOT  GEM. § 44 ABS. 1 NR. 3 BNATSCHG 

Der Verlust möglicher Einzelquartiere der Zwergfledermaus bei Eingriffen in den Gebäude- oder 

Gehölzbestand (Fledermauskästen) ist nicht als verbotsrelevant im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG einzustufen. Die Zwergfledermaus verfügt üblicherweise über ein großes Netzwerk 

solcher Einzelquartiere. Die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne 
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des § 44 Abs. 5 Satz 2 wird auch ohne vorgezogene Maßnahme weiterhin erfüllt. Die Gärten 

haben insbesondere aufgrund der Kleingewässern eine gewisse Bedeutung als Jagdhabitat für 

die Zwergfledermaus. Da sich mit Erms und Neckar in geringer Distanz weitere Gewässer 

befinden, ist hier aber nicht von einem essentiellen Habitatbestandteil auszugehen, so dass ein 

Verlust keine negativen Auswirkungen auf die umliegenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten mit 

sich bringt. 

5.3 AMPHIBIEN 

Die als Laichgewässer von Erdkröte und Grasfrosch genutzten Kleingewässer sind nach 

Möglichkeit zu erhalten. Andernfalls ist für Ersatz zu sorgen.  
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